
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinderhausvertrag 
 

zwischen 
 
Montessori-Fördergemeinschaft Würzburg e.V. als Träger 

 
                                                                    und 
 
Name                            ................................................................................................................ 
 
Adresse                     ................................................................................................................ 
 
Telefon                         ................................................................................................................ 
 
als Erziehungsberechtigte(r) für das Kind 
 
Name                           ................................................................................................................. 
 
geboren am                 ................................................. in ........................................................... 
 

über den Besuch des integrativen  
Montessori-Kinderhauses in Würzburg 

 
§ 1 

Durch den Abschluss diese Vertrages, erwerben die Erziehungsberechtigten für ihr Kind, 
einen Anspruch auf einen Platz im integrativen Montessori-Kinderhaus. 
 

§2 
Das Vertragsverhältnis beginnt zum   .................................. und endet mit der Einschulung des 
Kindes. 
 
Beide Vertragsteile können den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 3 Monaten zum Ende 
eines Kindergartenjahres (31.08.) kündigen. Die Kündigung bedarf der Schriftform. 
 
Eine Kündigung aus wichtigem Grund ist mit einer Frist von 1 Monat zum Monatsende 
möglich und schriftlich zu begründen. Außer bei Wegzug muss der Kündigung stets ein 
ausführliches Gespräch zwischen Erziehungsberechtigten und Erziehern evtl. unter Zuziehung 
des Trägers vorangehen. Ein wichtiger Grund für eine Kündigung durch den Träger liegt vor, 
wenn eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Kinderhaus und Erziehungsberechtigten 
nicht mehr gewährleistet ist oder wenn die Kinderhausordnung in einem Maße verletzt wird, 
dass eine Fortführung des Vertrages nicht mehr zumutbar ist. 



§ 3 
Der Kinderhausbeitrag beträgt derzeit gestaffelt je nach Buchungszeit von 110,-€ bis 130,-€ 
/pro Monat. Er wird in Monatsraten per Lastschrift eingezogen und ist jeweils am 1. jedes 
Monats fällig. Sofern eine Förderung durch das Jugendamt erfolgt, haften die 
Erziehungsberechtigten für mögliche finanzielle Einbußen durch verspätete Antragstellung. 
 
Der Träger erhält von den Erziehungsberechtigten ein zinsloses Darlehen in Höhe von 
(mindestens)750,- Euro, das mit Vertragsabschluss fällig wird. Die Rückzahlung erfolgt zum 
Ende des Kindergartenjahres, in dem das Kind aus dem Kinderhaus ausscheidet.  
 
Darüber hinaus ist bei Vertragsunterzeichnung eine Aufnahmegebühr von 10,- Euro zu 
entrichten. 
Im Falle einer Kündigung ist der Kinderhausbeitrag bis zum Ende des jeweils begonnenen 
Halbjahres zu zahlen (28.02./31.08.). 

§4 
Die Erziehungsberechtigten verpflichten sich, jährlich ein bestimmtes Arbeitskontingent 
(derzeit 25 Arbeitsstunden pro Kindergartenjahr) für Renovierungs- und Pflegearbeiten zu 
erbringen. Alternativ ist ein Entgelt von derzeit 20,- Euro pro nicht geleisteter Arbeitsstunde 
zu zahlen. Dieses Entgelt wird im August des jeweiligen Kinderhausjahres per Lastschrift 
eingezogen. 

§5 
Die Erziehungsberechtigten erkennen die Kinderhausordnung sowie die Konzeption der 
Montessori-Fördergemeinschaft Würzburg e. V. an. Die Umsetzung in der Praxis obliegt 
allein den Erziehern. Das Bayrische Kindergartengesetz (BayKiG) findet Anwendung. 

§6 
Die Erziehungsberechtigten sind damit einverstanden, das Informationen betreffend  Ihres 
Kindes und/oder Ihrer Familiensituation bei Übertritt in die Montessori-Schule oder in den 
Montessori-Hort, mit den dort weiterbegleitenden Pädagogen ausgetauscht werden. 

§7 
Die Erziehungsberechtigten sind damit einverstanden, das Bilder oder Videos ihres Kindes, an 
andere Kinderhauseltern weitergegeben werden dürfen oder für die Öffentlichkeitsarbeit 
eingesetzt werden dürfen. (Homepage, Pressefotos, Jahresbericht ect.) Wenn die 
Erziehungsberechtigten dies nicht möchten, bedarf es der schriftlichen Mitteilung an das 
Kinderhauspersonal.   

§8 
Ist eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder nicht durchführbar oder enthält der 
Vertrag Lücken, so wird sein übriger Inhalt dadurch nicht berührt. Die unwirksame 
undurchführbare oder lückenhafte Bestimmung ist durch eine solche zu ersetzen oder zu 
ergänzen, die unter Berücksichtigung der Ziele des Vertrages dem Sinn und Zweck der 
unwirksamen, undurchführbaren oder lückenhaften Bestimmung am nächsten kommt. 

§9 
Die Mitgliedschaft in der Montessori-Fördergemeinschaft Würzburg e.V. ist sehr erwünscht. 
 
 
 
Würzburg, den____________________________ 
 
 
________________________ ______________________________ 
Erziehungsberechtigte(r)                                  Montessori Fördergemeinschaft e.V. 

 


